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Öffentliche, kostenfreie Zugänge:  www.windenergie-planung.de 

Online-Informationssystem zur Windenergie in SH 

Datenquellen: Landesplanung, 
LLUR, Bundesnetzagentur,  
eigene Erhebungen 



Versprechen der Landesregierung:  
 

„Die Landesregierung verfolgt im Rahmen eines gesamträumlichen 
Konzeptes die Absicht, die Windenergienutzung ….. auch unter 
Wahrung der Interessen der Bevölkerung und der Erhaltung von 
Natur und Landschaft voranzutreiben.“ 
 
aber auch: 
 

„Um der Windenergienutzung substanziell Raum zu verschaffen und 
die energiepolitischen Ziele zu erreichen, musste im Zuge des 
Planungsprozesses auch die Anwendung einzelner Umweltkriterien 
im Rahmen der Abwägung geändert werden“ 
 

(Gesamträumliches Plankonzept 2018) 
 
 
 

 

Natur-und Landschaftsschutz 

.  



Natur-und Landschaftsschutz 
Realität: 
 

Bereits 2016 Abwertung von Tabukriterien zu Abwägungskriterien:  
 

 3000 m um Seeadlerbrutplätze kein Tabukriterium mehr 

 Wiesenvogelbrutgebiete kein Tabukriterium mehr 

 Naturparks 

 Kernbereiche Charakteristischer Landschaftsräume  

 
Weitere Einschränkungen im 2. Entwurf 2018:  
 

Nur noch Abwägungskriterium 

 Schwerpunktbereiche des Biotopverbundsystems 

 Bedeutsame Nahrungsgebiete für Gänse 

 Bedeutende Vogelflugkorridore zwischen Schlafplätzen und 
Nahrungsflächen von Gänsen und Schwänen 

 Umgebungsbereiche von 200 – 300 m zu Naturschutzgebieten 
 



Natur-und Landschaftsschutz 
 

Weitere Einschränkungen 2018 (Forts.):  
 
Geringere Gewichtung von Abwägungskriterien 
 

 Rotmilanbrutplätze: Freihaltebereich von 1500 auf 1000 m verringert 
 

 Weißstorchbrutplätze: Freihaltebereich von 1000 auf 750 m verringert 
 

 Seeadlerhorste in Bestandswindparks führen nicht zu Einschränkungen 
 

 Regionale Grünzüge, Naturparks und Charakteristische 
Landschaftsräume noch mehr für Windenergie freigegeben 

 
Gar kein Abwägungskriterium mehr 
 

 Nicht sicher nachgewiesene Standorte von Rotmilanhorsten und deren 
Umgebungsbereichen 



Natur-und Landschaftsschutz 
 

Ergebnis 
 
 

 25 % aller Vorranggebiete liegen ganz oder teilweise in Naturparks (34) 
oder Kernbereichen Charakteristischer Landschaftsräume  (64) 
 

 10 % der Vorrangflächen liegen komplett innerhalb von 
Charakteristischen Landschaftsräumen und Naturparks (3124 ha) 
 

 16 Vorranggebiete liegen sogar in Landschaftsschutzgebieten 



Natur-und Landschaftsschutz 
 

Die Urteile der Umweltverbände sind vernichtend 
 
 „Der naturverträgliche Windkraftausbau in SH ist gescheitert. Diese 

Landesregierung ist offensichtlich unfähig, eine naturverträgliche 
Energiewende zu gestalten. Statt auf ein paar Windenergieanlagen zu 
verzichten, sollen nun in einigen Regionen des Landes die Windräder 
auf Kosten der Natur in den letzten Winkel hineingepresst werden.“  
 

(NABU am 27.8.2018) 

„Es ist bedauerlich, dass Menschenschutz gegen Naturschutz 
ausgespielt wird. Dieses Drehen an den Kriterien, wie auf dem 
Flohmarkt….. Unserer Verantwortung als Land des Vogelzuges werden 
wir so nicht gerecht“ 
 

(BUND am 28.3.2018) 



Natur-und Landschaftsschutz 

Ergebnis 

Für die Natur bleibt nur Galgenhumor…. 



Flächen um WKA mit 15 x Anlagenhöhe, Szenario 2025/30 

 Mindestens im 
Umkreis 15-fache 
Anlagenhöhe wird 
das Landschaftsbild 
als erheblich belastet 
eingestuft (Wirkzone 
II nach Nohl) 

„Und mal ehrlich: 2 Prozent der Landesfläche bedeuten immer 
noch, dass 98 Prozent unberührt bleiben“ (Fleming Meyer in 
Presseerklärung des SSW vom 4.10.18) 



Flächen um WKA mit 15 x Anlagenhöhe, Zustand 2025/30 

 Zukünftig 600300 ha im Umkreis 15xH um WKA  
(= 38 % der Landesfläche) => Erhöhung um  56 % ! 

 Mindestens im 
Umkreis 15-fache 
Anlagenhöhe wird 
das Landschaftsbild 
als erheblich belastet 
eingestuft (Wirkzone 
II nach Nohl) 



Flächen 3000 Meter um WKA, Zustand 2025/30 

 Zukünftig wird 53 % der 
Fläche von SH weniger als  
3 km von WKA entfernt sein! 



Vestas V47 

(47 m Rotord.) 

Enercon E-101  
(100 m Rotord.) 

8012 qm 

1735 qm 

 Vergrößerung der Rotorfläche bleibt völlig unberücksichtigt 
 Aktuell 1700 ha Rotor umstrichene Flächen in SH 
 2025/2030 mehr als 3200 ha => Erhöhung um 90 % !! 

13273 qm 

GE 3.8-130  
(130 m Rotord.) 



Schutz der Menschen 
Versprechen der neuen Landesregierung: 
 

„Abstände der Vorranggebiete zur Wohnbevölkerung werden erhöht“ 
(vor der Wahl) ..… „Wohnsiedlungen wollen wir im Einklang mit den 
Energie- und Flächenzielen und unter Berücksichtigung von 
Naturschutzbelangen entlasten“ (Koalitionsvertrag Jamaika 2017) 
 

Realität: 
 

 Eklatanter Bruch zentraler Wahlversprechen und eine Irreführung 
der Öffentlichkeit 
 

 Ohne Änderungen am 2%- Gesamtflächenziel waren landesweit 
höhere Abstände von vornherein unmöglich, das war durch die 
Landesplanung bekannt! 
 

(Quelle: Präsentation der Landesplanung im Wirtschaftsausschuss am 6.7.1016) 



Schutz der Menschen 

Realität 
 

 Keine generelle Erhöhung der Abstände, denn mehr als 2/3 der 
Vorrangflächen sind bereits bebaut 

 

 Nur 5 – 10 % der Änderungen an der Gesamtfläche durch höhere 
Abstände 

 

 Während der Kreis Rendsburg-Eckernförde noch am meisten 
profitiert hat, gab es an der Westküste praktisch keine Erhöhung 
der Abstände, im Gegenteil dort zusätzliche Belastungen 



Auswirkungen der Abstandserhöhungen im 2. Entwurf 

Kreis 

Wegen 1000 m 
Erhöhung 
komplett weg-
gefallene 
Vorranggebiete 

Vorranggebiete, 
die von 1000 m 
Abstandserhö-
hung profitiert 
haben 

Vergrößerte  
Vorranggebiete 
im Vergleich 
zum 1. Entwurf 

Dithmarschen  0 1 19 

Herzogtum Lauenburg 5 4 3 

Nordfriesland 2 4 13 

Ostholstein 4 10 6 

Pinneberg 1 1 0 

Plön 2 3 1 

Rendsburg-Eckernförde 13 20 3 

Schleswig-Flensburg 3 3 12 

Segeberg 4 14 3 

Steinburg 4 5 7 

Stormarn 1 1 1 

SH gesamt 39 66 68 



Schutz der Menschen: Umzingelung 

Versprechen der Landesregierung: 
 
„Dabei wird vor allem das Kriterium der Umfassung von 
Siedlungsstrukturen stärker gewichtet und Flächen, die 
sehr nah zu Siedlungen stehen mit sehr hoher Priorität behandelt. So 
werden diese Umgebungsbereiche von Siedlungen spürbar von 
Vorrangflächen entlastet.“ (Koalitionsvertrag Jamaika) 
 
Was sagt die bisherige Rechtsprechung? 

 
Eine Beeinträchtigung des Gesichtsfeldes bis zu 2/3 (entspricht 
120 Grad) wird als zumutbar bewertet. Das Gesichtsfeld entspricht 
dem Bereich des wahrnehmbaren Landschaftserlebens. 
(OVG MAGDEBURG, Beschl. v. 16.03.2012) 



Zulässige Umzingelung von Vorranggebieten 

Quelle: Gutachten zur „Umfassung von 
Ortschaften durch Windenergieanlagen“, 
erstellt durch UmweltPlan 2013 für MV 



Definition Umzingelung durch Landesplanung 

Im Einzelfall wurde der 
Freihaltewinkel reduziert, um 
beispielsweise Bestandsflächen 
zu bestätigen (Landesplanung) 

Quelle: Landesplanung SH 



Nochmalige Verschärfung des Umfassungskriteriums im 2. Entwurf 

 1. Entwurf 2016 

 2. Entwurf 2018 



Umfassungswinkel abhängig vom Standort in der Ortschaft 

Von Ortsmitte nur 180 Grad ! 



Schutz der Menschen: Umzingelung 

In den Umweltberichten 2018 wurde vergessen, die Risikoklassen zu 
ändern, das ist angreifbar! 



142 Grad 

Beispiele Umzingelung Kreis RD 



Beispiele Umzingelung Kreis RD 



Beispiele Umzingelung Kreis RD 



Umfassung bleibt 
unberücksichtigt,  
da Vorranggebiete 
außerhalb des 
Einwirkbereichs 

Brammer 

Beispiele Umzingelung Kreis RD 



„Bei einer typischen Anlage der 3 MW-Klasse werden mit dem 
neuen Verfahren in ca. 500 Meter Entfernung ca. 45 dB(A) 
prognostiziert“ (Plankonzept Seite 18 unten) 

„ Nach vorliegenden Erfahrungen aus immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren zur Errichtung und zum Betrieb von 
Windkraftanlagen erfordern Anlagen der derzeit üblichen 3 MW-
Leistungsklasse auch aus Gründen des Immissionsschutzes einen 
Mindestabstand zu benachbarten Wohnnutzungen von etwa 400 m“ 
(Plankonzept Seite 18 oben)  

Berücksichtigung des Schallimmissionsschutzes 

Realität 
 

 Das neue Schallprognoseverfahren (Interimsverfahren) wird bei 
der Regionalplanung völlig unzureichend berücksichtigt 
 

 Widersprüche im Plankonzept: 



Berücksichtigung des Schallimmissionsschutzes 

 Eigene Vorgaben werden nicht erfüllt: 

„Aufgrund des neuen Schallprognoseverfahrens sollte im Bereich von 
800 m bis 1200 m um Ortslagen die Summe der Fläche der 
Vorranggebiete nicht größer als 100 ha ausfallen. Ab dieser Schwelle 
ist zu befürchten, dass aufgrund der einzuhaltenden Richtwerte der 
TA Lärm eine wirtschaftliche Nutzbarkeit der Flächen für die 
Windenergie nicht mehr vollumfänglich gegeben ist“  
(Auszug Datenblatt Vorrangfläche)“ 



Berücksichtigung des Schallimmissionsschutzes 



Berücksichtigung des Schallimmissionsschutzes 

Erweiterte Fläche nicht 
mehr wirtschaftlich 
nutzbar 



Berücksichtigung des Schallimmissionsschutzes 



Vorsicht vor „kreativen“ Gestaltungen beim Irrelevanzkriterium 



Vorsicht vor „kreativen“ Gestaltungen beim Irrelevanzkriterium 



Vorsicht vor „kreativen“ Gestaltungen beim Irrelevanzkriterium 



 Missbräuchliche Anwendung des 
Irrelevanzkriteriums (nur Anlagen bis 
12 dB(A) unterhalb des Richtwerts 
wurden berücksichtigt 

Vorsicht vor „kreativen“ Gestaltungen beim Irrelevanzkriterium 



Berücksichtigung des Schallimmissionsschutzes 

 Parallelen zum Dieselskandal drängen sich auch beim Schallschutz 
in Schleswig-Holstein förmlich auf! 



Weitere Einwendungsmöglichkeiten für Bürger und Gemeinden 



Gesamträumliches Plankonzept 

 Allein bei Berücksichtigung dieser 
Anlagen könnten 0,25 % der 
Landesfläche eingespart werden! 



Gesamträumliches Plankonzept 

Bei Berücksichtigung einer 
modernen Referenzanlage 
könnten weitere 0,5 % 
Landesfläche gespart 
werden! 

 Landesplanung arbeitet mit einer 3,2 MW-Referenzanlage der 
Vergangenheit für eine Planung der Zukunft 
 

 Ab 2019 werden sich Anlagen der 4,2 MW-Klasse durchsetzen, 
Umplanungen sind bereits im Gange 



Gesamträumliches Plankonzept 

 Massenweise Ausnahme-
genehmigungen gefährden 
das gesamte Plankonzept 



Gesamträumliches Plankonzept 

 Ausnahmegenehmigungen 
außerhalb Vorrangflächen 
besonders kritisch! 



Weitere Einwendungsmöglichkeiten 

 Abständ zur 
Wohnbebauung sollten 
nachgemessen werden 



 Prüfen, ob nicht doch Innenbereiche vorliegen 
(Beispiel Ostermarkelsdorf, Fehmarn: Durch Genehmigung von 
Ferienwohnungen wird Ortsteil nach § 34 BauGB bewertet 

Weitere Einwendungsmöglichkeiten 



Einflussnahme auf die Abstände zur Wohnbebauung 

 Durch Einbeziehungs- oder Innenbereichssatzung können ehemalige 
Außenbereichssiedlungen zum Innenbereich deklariert werden 

 Für die Regionalplanung gelten dann 1000/800 m statt 400 m 
Mindestabstand 

 Beispiel Neudorf-Bornstein: bisherige Splittersiedlung 
Bornstein soll mit westlich gelegenem Siedlungsbereich 
zusammenwachsen  



Einflussnahme auf die Abstände zur Wohnbebauung 

 Die Abgrenzung Ortsteil – 
Splittersiedlung ist in der 
Praxis oft umstritten, lässt 
aber Spielraum für Auslegung 
der Gemeinde 



Auf Widersprüche bei Abstandsregelungen hinweisen 



Auf Widersprüche bei Abstandsregelungen hinweisen 



Fazit 

Das wurde versprochen: 

 „Dabei sollen die weitgehende Akzeptanz in der Bevölkerung 
erhalten und die Flächen für diese umweltverträgliche 
Energiegewinnungsform natur- und landschaftsverträglich in 
Anspruch genommen werden“ 

 

 

 
 

Das ist die Realität: 
 

 Nicht nur der naturverträgliche, sondern auch der 
menschenverträgliche Ausbau der Windenergie wird in 
Schleswig-Holstein scheitern! 
 

 Ohne Not verspielt die Landesregierung die letzte 
Akzeptanz der Betroffenen vor Ort, obwohl es genügend 
Alternativen gäbe, das energiepolitische Ziel zu erreichen. 



 Der Windkraftausbau gegen die Bürger wird scheitern oder 
eine massive Politikverdrossenheit auslösen 



 Zum Schluss endet man so: 


